
Stadt Calbe (Saale) Calbe, den 23.03.2021
Der Bürgermeister

Einreicher: Bürgermeister

Beschlussvorlage Nr.: 207-21

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen
Rückstellung Bemerkung

ja nein enthalten
Bau- Verkehr- und
Umweltausschuss

21.04.2021

Stadtrat 24.02.2022

Betreff:

Beschluss zur Abgrenzung des Fördergebietes „Altstadt„ im Förderprogramm
Lebendige Zentren

Datum Fachbereichsleiter/in Datum Bürgermeister Datum Vorsitzender
des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) stimmt der räumlichen Abgrenzung des Fördergebietes

„Altstadt“ im Förderprogramm Lebendige Zentren gemäß beigefügter Anlage zu.

Das Gebiet wird als Maßnahmegebiet nach § 171b BauGB (Stadtumbaugebiet,

städtebauliches Entwicklungskonzept) ausgewiesen.

Erläuterung/Begründung:

Das Förderprogramm Stadtumbau Ost wurde eingestellt. Dafür wurden 3 neue
Förderprogramme im letzten Jahr aufgelegt. Die Zuweisung in die neuen Förderprogramme
erfolgte durch das zuständige Ministerium in Absprache mit dem Landesverwaltungsamt.

Die Stadt Calbe (Saale) ist in das Programm Lebendige Zentren aufgenommen wurden.
Gemäß Forderung des Landesverwaltungsamtes ist ein Beschluss zum Fördergebiet
erforderlich. Dabei kann die räumliche Festlegung als Sanierunsgsgebiet (§142 BauGB),
Erhaltungsgebiet (§ 172 Abs.1 Nr.1 BauGB) Maßnahmegebiet nach § 171 b
((Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskonzept), § 171 e (Stadtumbauvertrag)
oder § 171 f (private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht) BauGB durch Beschluss
der Gemeinde erfolgen.
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Anlagenverzeichnis:

Übersicht Fördergebiet

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage Ja Nein

Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr Ja Nein

Ergebnisplan Finanzplan/ Investitionstätigkeit

Veranschlagung im Finanzplan Ja Nein

Bemerkungen Unterschrift Kämmerei


